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I Allgemeines 
 

In der  Saison 2011/2012 haben „SIS“ und der Rundbrief des Handballkreises Minden-Lübbecke auf Kreisebene 
amtlichen Charakter. Außerdem sind die bei den stattfindenden Pflichtbörsen getroffenen spieltechnischen 
Regelungen verbindlich. Auf der Börse unentschuldigt fehlende oder nicht teilnehmende Vereine werden in 
Ordnungsstrafe genommen. 
 
Zur besseren Lesbarkeit ist in dieser Durchführungsbestimmung die männliche Sprachform gewählt worden. Es 
ist selbstverständlich immer auch die weibliche Sprachform gemeint. 
 
Alle Einladungen oder Informationen  haben in Textform zu erfolgen.  Textform bedeutet schriftlich (Postweg)  
oder per Email. Bei Email muss der Absender immer eine individuelle Lesebestätigung  verlangen.  
 
Im Kreisspielbetrieb müssen die angesetzten Schiedsrichter in Textform eingeladen werden. 
 
Alle Vereine sind verpflichtet, die im SIS hinterlegten Daten (Funktionen, Anschriften, Email-Adressen) ständig 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Die Schiedsrichter, Spielwarte und andere Funktionsträger  in den Vereinen 
sind verpflichtet, wenn Emailadressen hinterlegt sind,  ihre Emailpostfächer regelmäßig abzurufen  und die 
Emails zu bearbeiten. 
 
Für die Durchführung aller Spiele gelten die neuen Handballregeln sowie die Ordnungen des DHB 
einschließlich der für den Bereich des WHV erlassenen Zusatzbestimmungen, sowie die für unseren Bereich 
erlassenen Ergänzungen,  soweit diese davon abweichen.  Zur Klarstellung wird besonders darauf hingewiesen, 
dass gem. Vorstandsbeschluss von 01/94 Spiel-"Verzicht" bezüglich Zwangsabstieg wie Nichtantreten bewertet 
wird. Die im Spielplan angegebenen Termine sind für alle Mannschaften verbindlich. Wartezeiten gibt es  für 
diese nicht. Dennoch verspätet begonnene Spiele werden vom Schiedsrichter des nachfolgenden  Spiels nur 
dann abgebrochen, wenn dieses aus zeitlichen Gründen (alle Spiele beginnen pünktlich)  zwingend 
erforderlich ist.  Über die Wertung   abgebrochener Spiele entscheidet  der  Staffelleiter.  
 
Bei gleicher oder verwechselbarer Spielkleidung wechselt der Gastverein die Spielkleidung. Bei 
Turnierveranstaltungen haben die Mannschaften eine Auswechselgarnitur mitzubringen (§ 56 SpO). 
 
Die Beachtung der Festspielbestimmungen obliegt ausschließlich den Vereinen selbst. Die Instanz   prüft die 
Einhaltung nur auf Antrag. Die Festspielbestimmungen gemäß § 55 SpO gelten auch für mehrere in der 
gleichen Klasse spielende Mannschaften. Bezüglich Auf- und Abstieg sind diese jedoch ohne Einschränkung 
gleichberechtigt. 
 
Die jeweils spielfreien Wochenenden sind  Nachholspieltermine. Es gilt der Grundsatz,  dass alle ausgefallenen 
oder neu angesetzten Spiele spätestens am ersten auf das Ereignis folgenden spielfreien Wochenende 
ausgetragen werden. Das ist ein verbindlicher Schlusstermin. 
 
In allen Altersbereichen dürfen nur Spieler / Spielerinnen eingesetzt werden, die im Besitz einer  gültigen 
Spielerlaubnis für den betreffenden Verein sind. Ausnahme: m/w E-Jugend für  einen Zeitraum von 3 Wochen 
ab Ersteinsatz. 
 
Die Kassierung und das Entschädigen der Schiedsrichter sind bei allen Spielen Angelegenheit des  Heimvereins.  
 
Mit hallentechnischen Aufgaben betraute Mitarbeiter der Halleneigner genießen den Schutz des § 10 RO. 
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Fingerharz, Klebe-  oder Haftmittel (auch Spray) jeglicher Art, dürfen nur nach den Vorschriften der WHV-
Zusatzbestimmungen (WHV-Zusatzbest. zur DHB-Rechtsordnung-Oktober 2010; § 25 Absatz 2.1 bis 2.4) 
benutzt werden.  Die Vereine  müssen der TK eine schriftliche Entscheidung des Halleneigners, im Bezug auf 
Benutzung von Haftmitteln vorlegen.  Liegt keine Genehmigung des Halleneigners vor, ist es generell verboten  
Haftmittel aller Art zu benutzen. An den Ausrüstungsgegenständen der Spieler (z.B. Sportschuhe, 
Schweißbänder usw.) dürfen sich keine Haftmittel befinden. Haftmitteldepots am Körper sind untersagt. 
Verstöße ziehen Ordnungsstrafen nach sich.  Festgestellte Verstöße sind meldepflichtig und durch die 
Schiedsrichter im Spielbericht zu vermerken. Schuldhafte Vereine werden - mannschaftsbezogen - bei jedem 
Verstoß in eine Ordnungsstrafe gemäß Mindeststrafenkatalog (Kapitel X) genommen.  Die Haus- und 
Hallenordnungen sind von den Vereinen einzuhalten. 
 
Die Staffelleiter (= spielleitende Stelle im Sinne der Ordnungen) regeln die Angelegenheiten ihres Bereichs 
alleinverantwortlich und schließen sie im Rahmen ihrer durch die Ordnungen gegebenen Kompetenzen 
erstinstanzlich ab. Eine Übersicht der spielleitenden Stellen ist in der Anlage 1 beigefügt. Der 
Ordnungsstrafenkatalog ist eine verbindliche Arbeitsgrundlage. 
 
Zulässigen Anwurfzeiten sind  Samstag von 12:00 Uhr bis 19:45 Uhr und Sonntag von 9:30 Uhr bis 19:00 Uhr. 
Am Samstag sollten Seniorenspiele nicht vor 16:00 Uhr  beginnen. Ausnahmen von den zulässigen 
Anwurfzeiten sind nur mit Einverständnis der Spielleitenden Stelle und des Gegners zulässig. 
 
Die ausrichtenden Vereine sind für die Einhaltung der sicherheitstechnischen Vorschriften (z.B. max. zulässige 
Anzahl an Zuschauern) des Halleneigners verantwortlich  Diese sind bei den jeweils zuständigen Halleneignern 
zu erfragen. 
 
Die Spielergebniseingabe im SIS hat bis Sonntag 24:00 Uhr durch den Heimverein zu erfolgen. Fehlende 
Eingaben werden mit einer Ordnungsstrafe geahndet. 
 
Schiedsrichter, die innerhalb eines Spieljahres an keiner Lehrstunde teilgenommen haben,  werden gestrichen  
und können für die folgende Saison nicht gemeldet werden. Bei dreimaligem Nichtantreten eines 
Schiedsrichters erfolgt auf Antrag Streichung von der Schiedsrichterliste und Nichtanrechnung für das laufende 
Spieljahr auf das  Schiedsrichter-Ist. 
  
Das Einspruchsverfahren ist in der Rechtsordnung DHB geregelt, (Zulässigkeit in § 34, Form in § 37, Fristen in 
§§ 39, 42 und 43, Gebühren in § 44)  in Verbindung mit den Zusatzbestimmungen des WHV hierzu. Zuständige 
Rechtsinstanz für den Kreisspielbetrieb ist der Kreisspruchausschuss. 
 
In einigen Staffeln im Senioren- und im Jugendbereich sowie in den Kreispokalwettbewerben haben die 
Vereine Spieltermine auch nach dem 31. Juli 2011 zu erfassen. Werden die Terminvorgaben, die von den 
Spielleitenden Stellen gesetzt und über den Rundbrief veröffentlicht werden, nicht eingehalten, sind 
Spielansetzungen nur noch mit Zustimmung der Gastvereine möglich. Die Ordnungsstrafe für die 
Nichteinhaltung der Fristen, sind  im Mindeststrafenkatalog (Kapitel 26) veröffentlicht. 
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II Spielplanänderungen durch Spielabweichungen / Spielverlegungen 
 
Nach  abgeschlossener Erstellung der Spielpläne gelten folgende Regelungen für die Verwaltung der 
Hallenzeiten.  
 
Jede Halle ist einem Verein (Hallenkoordinierender Verein)  verantwortlich zugeordnet. Die aktuelle Übersicht 
wird den Durchführungsbestimmungen in der Anlage beigefügt. Der Hallenkoordinierende Verein informiert 
den Hallenwart und den Halleneigner (Kommune) schriftlich über die Hallenbelegung am  Montag vor dem  
Spielwochenende. 
 
a) Spielabweichungen 
 
Als Abweichungen gelten die Änderung der Anwurfzeit und/oder die Verlegung in eine andere Halle am 
angesetzten Spieltag (Kalendertag).  
 
Änderungen innerhalb eines Kalendertages können die Vereine selbst abschließend regeln; in Hallen mit 
einem Nutzerverein uneingeschränkt, bei mehreren Nutzervereinen  von diesen nur im Rahmen „ihrer“ Zeiten 
eigenständig, sonst nur in Absprache mit dem koordinierenden Verein.  
 

a) Der Gastverein ist vom Heimverein in Textform und beweiskräftig einzuladen.  
b) Der Schiedsrichterwart, der Beobachter-Koordinator und die Schiedsrichter sind zu informieren.  
c) Die Abweichung ist dem Staffelleiter in Textform mindestens 14 Tage vorher mit der Info, ob die unter 

a) und b) genannten  Personen informiert worden sind, zu melden.  Die Staffelleiter nehmen die Ände-
rungen im SIS vor (die Vereine kontrollieren dies!);  erst dann ist die Änderung verbindlich. 

d) Die Eintragung ersetzt nicht die zuvor genannten Einladungen und Informationen.  
e) Bei Nichteinhaltung der Frist kann bei gleichzeitig fehlendem Einverständnis dem Heimverein 

mitgeteilt werden, dass die Änderung nicht akzeptiert wird, und es beim ursprünglichen Termin 
bleiben muss.  

f) Eigenmächtige Spielabweichungen sind unzulässig. Sie werden für beide Mannschaften geahndet wie 
schuldhaftes Nichtantreten (sh. Mindeststrafenkatalog, Kapitel 5). 

g) Die zuständigen hallenkoordinierenden Vereine sind zu informieren. 
h) Spielabweichungen sind gebührenfrei. 



Handballkreis Minden-Lübbecke e.V. 
Durchführungsbestimmungen 2011 / 2012   
 

 Seite   4 von 20 

 
b) Spielverlegungen 
 
Spielverlegungsanträge gemäß § 46 SpO müssen mindestens zwei Wochen vor dem Spieltermin mit 
Stellungsnahme des Gegners, einer Info, ob die Schiedsrichter an dem neuen Termin das Spiel pfeifen können 
und den neuen Daten beim zuständigen  Staffelleiter gestellt werden. Stimmt der Gegner nicht zu, entscheidet 
der Staffelleiter endgültig und ohne Einspruchsmöglichkeit. Die Staffelleiter nehmen die Änderungen im SIS 
vor (die Vereine kontrollieren dies!), erst dann ist die Änderung verbindlich. Einschränkend zu den hierzu 
erlassenen Bestimmungen wird dessen  Zustimmung von der Erfüllung folgender Bedingungen abhängig 
gemacht: 
 

a) Auf Antrag der Vereine verlegte Spiele sollten bis zum folgenden M-Spieltag ausgetragen werden. 
b) Anträge können nur genehmigt werden, wenn die hallentechnischen Voraussetzungen seitens der  

beteiligten Vereine erfüllt sind und ohne dass unbeteiligte Dritte davon berührt werden. 
c)   Bei Wochentagsspielen darf die Anwurfzeit nicht nach 20.30 Uhr angesetzt werden, es sei denn, dass 

Schiedsrichter zur Verfügung stehen. 
d) Auf der Grundlage des § 46 Abs. 2 der SpO in Verbindung mit § 10 GebO wird für die Bearbeitung 

von Verlegungen eine Gebühr von 15,00 € für Erwachsene und 8,00 € für Jugend erhoben (außer 
Nachwuchsbereich m/w E- und D-Jugend). 

e) Eigenmächtige Spielverlegungen sind unzulässig. Sie werden für beide Mannschaften geahndet, wie 
schuldhaftes Nichtantreten. 

f)     Nach der Genehmigung hat der Antragsteller den Gegner, den Schiedsrichterwart,  den Beobachter-
Koordinator und die angesetzten Schiedsrichter umgehend  in Textform zu informieren. 

g) Die zuständigen  Hallenkoordinierenden  Vereine sind zu informieren. 
h) Die Verlegungen von Samstag auf Sonntag und umgekehrt sind zwar genehmigungspflichtig, jedoch  

gebührenfrei! 
 
Mannschaftsveränderungen sind dem Staffelleiter zu melden. Dieser informiert und regelt abschließend über 
den Rundbrief.  Der Hallenkoordinierende  Verein  sorgt in seiner Halle für einen durchgängigen Spielbetrieb. 
 
Die zu ändernden Spiele sind wie Spielabweichungen zu behandeln und der Staffelleiter  muss in Textform  
durch den Hallenkoordinierenden Verein informiert werden. Bei Änderungen auf einen anderen  Kalendertag, 
muss der  Gastverein zustimmen. 
 
Die in diesem Kapitel aufgeführten Regelungen gelten nur für den Kreisspielbetrieb. Für den 
Überkreisspielbetrieb gelten die Regelungen  der jeweils  zuständigen Verbände. 
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III  Schiedsrichter 
 
Die Schiedsrichter werden von den Schiedsrichterwarten angesetzt und sind von den Heimvereinen 
zeitgerecht  in Textform einzuladen. Die Ansetzungen im SIS sind ab Sonntag 22:00 Uhr vor dem nächsten 
Spieltag verbindlich. Spätere Umbesetzungen erfolgen durch die Schiedsrichteransetzer direkt. Für die 
ordnungsgemäße Erledigung ihrer Aufgaben (Passkontrolle, Spielhalle, -gerät, usw.) haben die Schiedsrichter 
15 Minuten vor der angesetzten Anwurfzeit in der Spielhalle  zu erscheinen. Von diesem Zeitpunkt an  beginnt 
die Pflicht der Vereine, sich um einen Ersatzspielleiter zu bemühen. Ist diese Einigung erfolgt, verlieren die 
verspätet eintreffenden Schiedsrichter ihren  Anspruch, das betreffende Spiel leiten zu dürfen, wenn seitens 
eines der Vereine oder Ersatzschiedsrichters darauf bestanden wird.  
 
Beim Ausbleiben der angesetzten Schiedsrichter gilt § 77 SpO einschl. der Zusatzbestimmungen des WHV. 
Einigungspflicht auf anwesenden, neutralen Schiedsrichter in jedem Fall. Unterhalb der Senioren 1.Kreisliga 
besteht Einigungspflicht auf einen anwesenden Schiedsrichter. Im Nachwuchsbereich hat der Gastverein das 
Vorrecht, den Schiedsrichter zu stellen. Der Heimverein sorgt in jedem Fall für die Austragung des Spiels. 
Leitung  notfalls auch durch einen nicht lizenzierten  Spielleiter!   (siehe auch §21 SpO). In den  Staffeln, in 
denen keine Schiedsrichter angesetzt werden, stellt der Heimverein den  Schiedsrichter. Für alle 
Entscheidungsspiele im Nachwuchsbereich werden Schiedsrichter angesetzt. 
 

 Schiedsrichter-Gespanne werden angesetzt für die Klassen 0120-0122, 0135. 
 Einzelschiedsrichter werden angesetzt für die Klassen 0123, 0124, 0130, 0131, 0140, 0170, 0173, 0174 

sowie für die m/w C-Jugend Meisterrunde  und   m/w D-Jugend Meisterrunde.   
 
Bei allen Wochentags-Spielen (Montag bis einschließlich Freitag)  im Kreisspielbetrieb, erhält jeder 
Schiedsrichter eine zusätzliche Aufwandsentschädigung von 3,00 €. Der Heimverein ist immer für die 
vollständige Entschädigung der Schiedsrichter zuständig.  
 
Die Zeitnehmer- / Sekretär-Regelung gem. § 79 SpO gilt im Handballkreis Minden-Lübbecke für die Klassen 
0120, 0121, 0122, 0130 sowie die m/w A-Jugend (0135 und 0170). In den übrigen Klassen  muss  der  
Heimverein die Zeitnahme gewährleisten.  
 
In allen Spielklassen werden die Schiedsrichterkosten gepoolt. Die Berechnung des Schiedsrichter-Solls erfolgt 
nach Rechtskraft der Ausschreibung auf der Grundlage des Ansetzungskatalogs im Übersichtsblatt und wird 
um das Soll aus der C/D-Jugend  m/w Meisterrunde  ergänzt. 
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Abrechnungsmodalitäten Schiedsrichter 

(für alle vom Handballkreis Minden-Lübbecke angesetzte Spielklassen) 
Spielklassen Ansetzung Kostenerstattung 

 0051 – Damen Bezirksliga Gespanne 15,00 € Spielleitungsentschädigung pro Person 
  0,30 € pro gefahrenen Kilometer für Fahrer/in 
  0,05 € pro gefahrenen Kilometer für Mitfahrer/in 

 0085 – wB-Jugend Bezirksl. 
 0086 
 0091 – mC-Jugend Bezirksl. 
 0092 
 0095 – wC-Jugend Bezirksl. 
 0096 

Einzel-SR 15,00 € Spielleitungsentschädigung 
  0,30 € pro gefahrenen Kilometer 
 
Bei Ansetzung von Gespannen gilt: 
15,00 € Spielleitungsentschädigung pro Person 
  0,30 € pro gefahrenen Kilometer für Fahrer/in 
  0,05 € pro gefahrenen Kilometer für Mitfahrer/in 

 0120 – Herren 1. Kreisliga 
 0121 – Herren 2. Kreisliga 
 0122 – Herren 1.Kreisklasse  
 0135 – mA-Jugend  
 Herren Kreispokal 
 Damen Kreispokal 
 mA-Jugend Kreispokal 

Gespanne 13,00 € Spielleitungsentschädigung pro Person 
  0,35 € pro gefahrenen Kilometer für Fahrer/in 
  0,05 € pro gefahrenen Kilometer für Mitfahrer/in 

 0123 – Herren 2. Kreiskl. A 
 0124 – Herren 2. Kreiskl. B 
 0130 – Damen 1. Kreisliga 
 0131 – Damen 2. Kreisliga 
 0140 – mB-Jugend  
 0xxx – mC/mD-Jugend 

Meisterrunde 
 0170 – wA-Jugend  
 0173/174 – wB-Jugend  
 0xxx – wC/wD-Jugend 

Meisterrunde 
 Jugend Kreispokal außer 

mA-Jugend 

Einzel-SR 13,00 € Spielleitungsentschädigung 
  0,35 € pro gefahrenen Kilometer 
    
Bei Ansetzung von Gespannen gilt: 
13,00 € Spielleitungsentschädigung pro Person 
  0,35 € pro gefahrenen Kilometer für Fahrer/in 
  0,05 € pro gefahrenen Kilometer für Mitfahrer/in 
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IV   Spielbeiträge 
 

a) Männer/Frauen alle Klassen     50,-  € 
 

b) Nachwuchsmannschaften     entfällt in 2011/2012 
 

c) Spielplangrundgebühr (pro gemeldete Senioren Mannschaft) entfällt in 2011/2012 
 
 

V  Werbung auf Spiel- und Trainingsbekleidung 
 
Für die Spielsaison 2011/2012  verzichtet der HVW auf die Genehmigungsgebühr für Werbung auf Spiel- und 
Trainingsbekleidung. Auch ein entsprechender Antrag ist nicht einzureichen. 
 
Allerdings muss die Werbung nach wie vor den geltenden Werberichtlinien des WHV entsprechen. 
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VI  Auf- und Abstiegsregelungen, Meisterschaften usw. 
  

a) Allgemein 
 
Die Börsenversammlung hat am 8.März 2004 gemäß §33 der Satzung des Handballkreises Minden-Lübbecke 
folgenden Beschluss gefasst:  In einer Staffel  unterhalb der 1.Kreisliga können bis zu zwei Mannschaften eines 
Verein bzw. einer Spielgemeinschaft spielen. Der § 40 Abs. 4 SpO behält Gültigkeit. Danach ist der Aufstieg 
einer unteren Mannschaft an einer absteigenden höheren  Mannschaft  vorbei nicht  möglich. Die 
Mannschaften sind vom Kreis beziffert worden und spielen in dieser Reihenfolge nach den 
Festspielbestimmungen der SpO. 
 
Die Regelungen und Terminierungen eventueller Entscheidungsspiele / -runden werden zu gegebener Zeit 
entsprechend der SpO festgelegt. Für alle hier nicht erfassten Regelungen gilt die Spielordnung. 
 

b) Männer 
 
1. Kreisliga   
Der Staffelsieger ist Kreismeister und steigt bei Aufstiegsberechtigung in die Bezirksliga auf. Ist der 
Staffelsieger nicht aufstiegsberechtigt oder verzichtet auf den Aufstieg, so steigt die nächstplatzierte, 
aufstiegsberechtigte Mannschaft auf. Die beiden tabellenletzten Mannschaften steigen in  die 2. Kreisliga ab.  
Es ist sicher zu stellen, dass möglichst im 14er-Schlüssel gespielt werden kann. Wenn dies nicht durch den 
Aufstieg aus der 2. Kreisliga erreicht werden kann, steigt nur eine Mannschaft in die 2. Kreisliga ab. Die 
tabellenletzte Mannschaft steigt immer ab. 
 
2.Kreisliga   
Die beiden tabellenersten Mannschaften steigen direkt in die 1. Kreisliga auf.  Ist eine der beiden 
tabellenersten Mannschaften  nicht aufstiegsberechtigt oder verzichtet sie auf den Aufstieg, so steigt die 
nächstplatzierte, aufstiegsberechtigte Mannschaft auf. Aufstiegsberechtigt sind jedoch nur  die Mannschaften, 
die sich auf den ersten fünf Plätzen nach Abschluss der Spielsaison platzieren. Die beiden tabellenletzten 
Mannschaften steigen in  die 1. Kreisklasse ab.  Es ist sicher zu stellen, dass möglichst im 14er-Schlüssel 
gespielt werden kann. Wenn dies nicht durch den Aufstieg aus der 1. Kreisklasse erreicht werden kann, steigt 
nur eine Mannschaft in die 1. Kreisklasse ab. Die tabellenletzte Mannschaft steigt immer ab. 

 
1. Kreisklasse  
Die beiden tabellenersten Mannschaften steigen direkt in die 2. Kreisliga auf.  Ist eine der beiden 
tabellenersten Mannschaften  nicht aufstiegsberechtigt oder verzichtet sie auf den Aufstieg, so steigt die 
nächstplatzierte, aufstiegsberechtigte Mannschaft auf. Aufstiegsberechtigt sind jedoch nur  die Mannschaften, 
die sich auf den ersten fünf Plätzen nach Abschluss der Spielsaison platzieren. Die drei tabellenletzten 
Mannschaften steigen in die 2. Kreisklasse ab. Es ist sicher zu stellen, dass möglichst im 14er-Schlüssel gespielt 
werden kann. Wenn dies nicht durch den Aufstieg aus der 2.Kreisklasse erreicht werden kann, steigen 
entsprechend weniger Mannschaften in die 2.Kreisklasse ab. Die tabellenletzte Mannschaft steigt immer ab. 
 
2. Kreisklasse   
Die beiden tabellenersten Mannschaften der 2.Kreisklasse Staffel A+B steigen direkt in die 1.Kreisklasse auf. 
Die jeweils zweitplazierten Mannschaften der Staffel A+B spielen in Hin- und Rückspiel, einen weiteren 
Aufsteiger in die 1.Kreisklasse aus. Ist eine Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt oder verzichtet sie auf den 
Aufstieg, so nimmt  die nächstplatzierte, aufstiegsberechtigte Mannschaft den Platz ein. Aufstiegsberechtigt 
sind jedoch nur die Mannschaften, die sich auf den ersten vier Plätzen nach Abschluss der Spielsaison 
platzieren.   
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c) Frauen 

 
 1. Kreisliga     
Der Staffelsieger ist Kreismeister und steigt bei Aufstiegsberechtigung in die Bezirksliga auf. Ist der 
Staffelsieger nicht aufstiegsberechtigt oder verzichtet auf den Aufstieg, so steigt die nächstplatzierte, 
aufstiegsberechtigte Mannschaft auf. Die zwei tabellenletzten Mannschaften steigen in  die 2. Kreisliga ab. Es 
ist sicher zu stellen, dass mindestens im 12er-Schlüssel gespielt werden kann. Wenn dies nicht durch den 
Aufstieg aus der 2. Kreisliga erreicht werden kann, steigen entsprechend weniger Mannschaften in die 2. 
Kreisliga ab. Die tabellenletzte Mannschaft steigt immer ab. 
 
2. Kreisliga      
Die beiden tabellenersten Mannschaften steigen direkt in die 1. Kreisliga auf.  Ist eine der beiden 
tabellenersten Mannschaften  nicht aufstiegsberechtigt oder verzichtet sie auf den Aufstieg, so steigt die 
nächstplatzierte, aufstiegsberechtigte Mannschaft auf.  Aufstiegsberechtigt sind jedoch nur  die Mannschaften, 
die sich auf den ersten fünf Plätzen  nach Abschluss der Spielsaison platzieren. 
 

d) Besonderheit 
 
Die Regelungen im Männerbereich unter b) und im Frauenbereich unter c) gelten nur, wenn beim 
Meldeergebnis für die Saison 2012/2013, die für das Spielklassensystem  notwendige Zahl  an Mannschaften 
auf  Kreisebene erreicht wird.  Wenn die Zahl an Mannschaften unter- oder überschritten wird oder 
unabsehbare Ereignisse dies erfordern,  entscheidet ggf. der Kreisvorstand, auf Vorschlag der TK, über ein 
angepasstes neues Spielklassensystem für die Folgesaison 
 

e) Zusatzbestimmungen für Männer und Frauen 
 
Die Auf-/Abstiegsregelungen sind schlüssig bei ausgeglichenem Bezirksauf-/-abstieg.  Andernfalls verändern 
sich Auf-  und Abstieg im Kreis analog. Steigen höherklassige Mannschaften  in eine von unterklassigen 
Mannschaften des Vereins  komplett besetzte Spielklasse / Staffel  ab, gilt die SpO.  Nehmen in der 
Abschlusstabelle nicht aufstiegsberechtigte oder nicht aufstiegswillige Mannschaften Aufstiegsplätze ein, 
werden diese von der nächsten aufstiegsberechtigten Mannschaft  dieser Staffel übernommen. 
 
Bei Mannschaftszurückziehungen wird wie folgt verfahren: 

 Verzichtet eine Mannschaft vor Beginn der Spielsaison auf die Teilnahme am Spielbetrieb der von ihr 
erreichten Spielklasse, ohne dass sie durch Nachrücker ersetzt wird oder nimmt sie am ersten Spieltag 
den Spielbetrieb nicht auf, so wird sie auf die Zahl  der absteigenden Mannschaften angerechnet. 

  Auf die Zahl der absteigenden Mannschaften ihrer Staffel wird auch eine Mannschaft angerechnet, die 
den Spielbetrieb aufnimmt, aber während der Spielsaison ausscheidet, auf eine weitere Teilnahme 
verzichtet oder bis längstens einen Tag nach ihrem letzten Spiel der Spielsaison für die kommende 
Saison auf ihr Spielrecht in der entsprechenden Klasse verzichtet.  

 Die tabellenletzte Mannschaft jeder Staffel steigt immer, unabhängig von Mannschaftszurückziehungen, 
ab. 
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f) Jugend 

 
m/w A-Jugend 
In dieser Altersklasse wird nur in einer Staffel gespielt. Der Staffelsieger ist Kreismeister.   
 
mB-Jugend 
Nach der Vorrunde erfolgt eine Teilung der Staffel  in eine Meister- und eine Platzierungsrunde unter  
Mitnahme der gegeneinander aus der Hinrunde erspielten Ergebnisse.  Sollte die Basis für die Teilung  eine 
ungerade Zahl von Mannschaften sein,  so wird die Meisterrunde  mit einer Mannschaft weniger, als die 
Platzierungsrunde gebildet.   
 
wB-Jugend 
Nach der Vorrunde werden eine Meisterrunde mit 6  Mannschaften und Platzierungsrunden gebildet, wobei 
die Ergebnisse aus den Vorrunden nicht übernommen werden. Die jeweils  auf Platz 1-3 platzierten 
Mannschaften aus den beiden Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Die verbleibenden 
Mannschaften werden durch den TK-Vorsitzenden in Absprache mit dem JA-Vorsitzenden und der 
spielleitenden Stelle in Platzierungsrunden aufgeteilt. 
 
mC-Jugend 
Nach der Vorrunde werden eine Meisterrunde mit 8 Mannschaften und Platzierungsrunden gebildet, wobei 
die Ergebnisse aus den Vorrunden nicht übernommen werden. Die jeweils erstplatzierten Mannschaften aus 
den vier Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Die verbleibenden vier freien Plätze der 
Meisterrunde werden in zwei Turnieren mit den zweit- und drittplatzierten Mannschaften ausgespielt. Die 
verbleibenden Mannschaften werden durch den TK-Vorsitzenden in Absprache mit dem JA-Vorsitzenden und 
der spielleitenden Stelle in Platzierungsrunden aufgeteilt. 
 
wC-Jugend 
Nach der Vorrunde werden eine Meisterrunde mit 8 Mannschaften und Platzierungsrunden gebildet, wobei 
die Ergebnisse aus  den Vorrunden nicht übernommen werden. Die jeweils  erst- und zweitplatzierten 
Mannschaften aus den drei Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Die verbleibenden  zwei 
freien Plätze der Meisterrunde werden in einem Turnier der drittplatzierten Mannschaften ausgespielt.  Die 
verbleibenden Mannschaften werden durch den TK-Vorsitzenden in Absprache mit dem JA-Vorsitzenden und 
der spielleitenden Stelle in Platzierungsrunden aufgeteilt. 
 
mD-Jugend 
Nach der Vorrunde werden eine Meisterrunde mit 8 Mannschaften und Platzierungsrunden gebildet, wobei 
die Ergebnisse aus den Vorrunden nicht übernommen werden. Die jeweils  erstplatzierten Mannschaften aus 
den vier Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Die verbleibenden vier freien Plätze der 
Meisterrunde werden in zwei Turnieren mit den zweit- und drittplatzierten Mannschaften ausgespielt. Die 
verbleibenden Mannschaften werden durch den TK-Vorsitzenden in Absprache mit dem JA-Vorsitzenden und 
der spielleitenden Stelle in Platzierungsrunden aufgeteilt. 
 
wD-Jugend 
Nach der Vorrunde werden eine Meisterrunde mit 8 Mannschaften und Platzierungsrunden gebildet, wobei 
die Ergebnisse aus den Vorrunden nicht übernommen werden. Die jeweils  erstplatzierten Mannschaften aus 
den fünf Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Die verbleibenden drei freien Plätze der 
Meisterrunde werden in drei Turnieren mit den zweit- und drittplatzierten Mannschaften ausgespielt. Die 
verbleibenden Mannschaften werden durch den TK-Vorsitzenden in Absprache mit dem JA-Vorsitzenden und 
der spielleitenden Stelle in Platzierungsrunden aufgeteilt. 
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mE-Jugend  
Nach der Vorrunde werden eine Meisterrunde mit 8 Mannschaften und Platzierungsrunden gebildet, wobei 
die Ergebnisse aus den Vorrunden nicht übernommen werden. Die jeweils  erstplatzierten Mannschaften aus 
den vier Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Die verbleibenden vier freien Plätze der 
Meisterrunde werden in zwei Turnieren mit den zweit- und drittplatzierten Mannschaften ausgespielt. Die 
verbleibenden Mannschaften werden durch den TK-Vorsitzenden in Absprache mit dem JA-Vorsitzenden und 
der spielleitenden Stelle in Platzierungsrunden aufgeteilt. 
 
wE-Jugend 
Nach der Vorrunde werden eine Meisterrunde mit 8 Mannschaften und Platzierungsrunden gebildet, wobei 
die Ergebnisse aus den Vorrunden nicht übernommen werden. Die jeweils  erst- und zweitplatzierten 
Mannschaften aus den drei Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Die verbleibenden  zwei 
freien Plätze der Meisterrunde werden in einem Turnier der drittplatzierten Mannschaften ausgespielt.  Die 
verbleibenden Mannschaften werden durch den TK-Vorsitzenden in Absprache mit dem JA-Vorsitzenden und 
der spielleitenden Stelle in Platzierungsrunden aufgeteilt. 
 
E2002 / MINI  
Besonderer Spielmodus ohne tabellarische Wertung. Die Ausschreibung für die E 2002 ist im Kapitel VIII 
geregelt. 
 

g) Besondere Regelungen für den Jugendspielbetrieb 
 
Weiterführende Spiele auf Bezirksebene gibt es nur für die m/w D-Jugend.  Die Kreismeister nehmen an der 
Bezirksmeisterschaft und die Kreispokalsieger am Bezirkspokal teil. 
 
In den Spielen der m/w E-Jugend, der E2002 und den Minis dürfen alle angereisten Spieler eingesetzt werden. 
Gemischter Einsatz m/w ist auf Antrag beim Kreisvorsitzenden nur im männlichen Bereich bis D-Jugend 
zulässig. 
 

h) Allgemeines 
 
Für alle nicht in dieser Ausschreibung  erfassten Regelungen gilt die  Spielordnung.   
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VII Kreispokal 
 

a) Allgemeines 
Im Handballkreis Minden-Lübbecke werden in der Saison 2011/2012 die folgenden Kreispokalwettbewerbe 
ausgetragen: 

• Männer Bezirks- bis Oberliga sowie Kreisliga/Kreisklasse 
• Frauen Kreis- bis Oberliga 
• m/w A-, B-, C-, D- sowie E-Jugend 

Die Kreispokalsieger der Männer und Frauen sowie der männlichen und weiblichen D- und E-Jugend werden in 
Turnierform nach § 54 SpO in Endrunden ermittelt. Diese Endrunden werden in einer 4er Gruppe im Modus 
„jeder gegen jeden“ gespielt. Der Gruppensieger ist Kreispokalsieger. Die Kreispokalsieger der männlichen und 
weiblichen A- bis C-Jugend werden in Endspielen ermittelt, bei denen der Sieger Kreispokalsieger ist. 
 
Die in Frage kommenden Mannschaften nehmen teil, wenn sie bis zum 30. September 2011 bei den 
Spielleitenden Stellen angemeldet werden. Die Spielleitenden Stellen im Sinne der Spielordnung sind in der 
Staffelübersicht (Anlage 1) aufgeführt. 
 

b) m/w D-Jugend 
Bei der männlichen und weiblichen D–Jugend vertritt der Pokalsieger den Handballkreis bei weiterführenden 
Spielen im Bezirkspokal. Sollte der Kreismeister und der Kreispokalsieger dieselbe Mannschaft sein, so vertritt 
der Vizepokalsieger den Handballkreis bei den weiterführenden Spielen im Bezirkspokal. 
 

c) Organisation der Spiele 
Neben den an anderer Stelle dieser Durchführungsbestimmung gemachten Vorgaben zum Spielbetrieb, wie 
z.B. Haftmittelbenutzung, Einladung Schiedsrichter, DHB-Rahmenkonzeption etc. gelten für die 
Kreispokalwettbewerbe die nachfolgenden Besonderheiten. 
 
Spielzeiten 
Die Spielzeiten für die Vorrunden in allen Wettbewerben sowie den Endspielen der männlichen und 
weiblichen A- bis C-Jugend sind der Regel 2:1 IHR zu entnehmen. Bei den Endrunden gelten folgende 
Spielzeiten: 

 Männer und Frauen 2 x 15 Minuten nur mit Wechselpause 
 m/w D- und E-Jugend 2 x 10 Minuten nur mit Wechselpause. 

Aufgrund der verkürzten Spielzeit finden die Regelungen des Team-Time-out bei den Endrunden keine 
Anwendung. Die Pausen zwischen den lt. SIS angesetzten Spielen können mit Einverständnis aller Beteiligten 
verkürzt werden.  
 
Festspielbestimmungen 
Die Festspielbestimmungen für den Kreispokal sind im § 45 Abs. 5 der SpO geregelt. Für die 
Jugendkreispokalwettbewerbe wird diese Vorschrift wie folgt ergänzt:  bei der m/w D- und E-Jugend dürfen 
alle angereisten Spieler dieser Mannschaft eingesetzt werden. Die Festspielbestimmungen sind zu beachten. 
Im Kreispokal sind Spieler nicht spielberechtigt, die am Tag der Austragung des Kreispokalspiels in der 
Meisterschaftsserie in einer Mannschaft festgespielt sind, die im Bezirk oder höher spielt. Diese Regelung gilt 
für Mannschaften in der gleichen Altersklasse. 
 
Vorrunden und Endspiele der m/w A- bis C-Jugend 
Der Heimverein sorgt für die Einladung und Bezahlung der Schiedsrichter, Spielfeldaufbau, Kampfgericht, 
Spielberichtsbögen, Ergebnismeldung unmittelbar nach Beendigung des Spiels im SIS sowie Versand der 
Spielberichte an die Spielleitende Stelle (siehe Anlage 1). 
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Die Schiedsrichterkosten (sh. Kapitel III) werden zu gleichen Teilen auf die beiden beteiligten Mannschaften 
umgelegt.  Sollte ein Heimverein Eintritt kassieren (max. 3,- € für Erwachsene) werden von den Einnahmen 
zunächst die Schiedsrichterkosten bezahlt. Etwaig verbleibende Überschüsse werden zu gleichen Teilen unter 
den beiden beteiligten Vereinen aufgeteilt. Sollten die Eintrittseinnahmen nicht für die Bezahlung der 
Schiedsrichterkosten ausreichen, wird der verbleibende Betrag zu gleichen Teilen auf die beteiligten 
Mannschaften umgelegt. 
 
Von Jugendlichen sollte kein Eintritt verlangt werden. Bei den Spielen um den Jugendkreispokal ist die 
Kassierung von Eintrittsgeldern nicht zulässig. 
 
Bei den Vorrunden- sowie den Endspielen wechselt die zweitgenannte Mannschaft (= der „Gast“) die 
Spielkleidung (WHV-Zusatzbestimmungen zu § 56 SpO). 
 
 Bei Unentschiedenen Spielausgang wird zunächst einen Verlängerung von ein mal 2 x 5 Minuten gespielt. Ist 
das Spiel dann immer noch unentschieden, dann erfolgt ein 7-m Werfen gem. Kommentar zur Regel 2:2 IHR. 
 
Endrunden Männer, Frauen und m/w D- und E-Jugend 
Der Ausrichter sorgt für die Einladung und Bezahlung der Schiedsrichter, Spielfeldaufbau, Kampfgericht, 
Spielberichtsbögen, Ergebnismeldung unmittelbar nach Beendigung des Spiels im SIS sowie Versand der 
Spielberichte an die Spielleitende Stelle (siehe Anlage 1). 
 
Die Schiedsrichterkosten werden zu gleichen Teilen auf die beiden beteiligten Mannschaften umgelegt. Die 
Entschädigung beträgt pro Spiel 6,50 € je Schiedsrichter zzgl. einmalig Fahrtkosten. Sollte der Ausrichter 
Eintritt kassieren (max. 3,- € für Erwachsene) werden von den Einnahmen zunächst die Schiedsrichterkosten 
bezahlt. Etwaig verbleibende Überschüsse werden zu gleichen Teilen unter den beiden beteiligten Vereinen 
aufgeteilt. Sollten die Eintrittseinnahmen nicht für die Bezahlung der Schiedsrichterkosten ausreichen, wird 
der verbleibende Betrag zu gleichen Teilen auf die beteiligten Mannschaften umgelegt. 
 
Von Jugendlichen sollte kein Eintritt verlangt werden. Bei den Spielen um den Jugendkreispokal ist die 
Kassierung von Eintrittsgeldern nicht zulässig. 
 
Bei Turnierveranstaltungen haben die beteiligten Mannschaften eine zweite, andersfarbige Spielkleidung 
mitzubringen (§ 56 SpO). 
 
Für jedes Turnierspiel ist ein Spielbericht zu erstellen. Die Mannschaftsliste ist jedoch nur auf dem ersten 
Bogen zu füllen. Auf den weiteren Bögen sind Name und Nummer einzutragen. Die Liste der Offiziellen wird 
bei jedem Spiel gefüllt, ebenso wie die Unterschrift des MV in der Spalte „für die Richtigkeit...“. Jedes Spiel / 
Turnierspiel zählt bezüglich Festspielen und Bestrafung als 1 Spiel. 
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Nach Abschluss aller Turnierspiele entscheiden über die Platzierung wie bisher die erzielten Punkte. 
Entscheidung bei Punktgleichheit auf allen maßgeblichen Plätzen: 
 

• 2 Mannschaften:  
a) direkter Vergleich 
b) ist dieser unentschieden ausgegangen, erfolgt bei Turnieren ein 7-m Werfen gem. Kommentar zur 

Regel 2:2 
 

• 3 Mannschaften und mehr:  
Sind mehr als 2 Mannschaften punktgleich, ist anhand der Ergebnisse der Spiele dieser Mannschaften 
untereinander eine gesonderte Tabelle zu erstellen. In dieser Tabelle erfolgt die Wertung: 

a) nach Punkten 
b) bei Punktgleichheit nach der besseren Tordifferenz 
c) bei gleicher Tordifferenz nach der Mehrzahl der erzielten Tore. 
d) ist auch c) gleich, entscheidet die Mehrzahl der erzielten Tore im gesamten Turnier 
e) danach ein 7-m Werfen gem. Kommentar zur Regel 2:2 
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VIII  Spielklasse E2002 
 
Spielberechtigt sind, alle Spieler m/w Jahrgang 2002 und jünger. Gespielt wird in kleinen Hallen. z.B. 
Möllbergen, Schnathorst, Holzhausen/Porta usw.. oder in 2/3 einer Dreifachsporthalle, bei der auch die 
Spielfeldbreite im Verhältnis zur Spielfeldlänge angepasst wurde (abkleben!). 
 
Das verbindliche Wettspiel ist 5+1 mit Manndeckung 

a. Grundaufstellung mindestens in der eigenen Spielfeldhälfte außerhalb der Nahwurfzone, besser in der 
ganzen Halle 

b. Angreifer, die in die Nahwurfzone laufen, können begleitet werden 
c. Klare Zuordnung: Ein Verteidiger gegen einen Angreifer 
d. Bei Nicht-Einhalten verwarnt der Schiedsrichter die betreffende Mannschaft zunächst. Bei weiterem 

Nicht-Einhalten darf er einen 7m-Wurf verhängen. 
 
Es werden Minihandballtore oder Vorrichtungen zum Abhängen der normalen Tore auf 1,60 m Höhe verwand. 
 
Verbindliche Spielregeln 

a. Pädagogisches Pfeifen steht im Vordergrund 
b. Möglichst keine Zeitstrafen verhängen 
c. Zeitstrafen sind persönliche Strafen (es wird also immer in Gleichzahl gespielt!) 
d. Keine Festlegung der Spielerzahl pro Mannschaft, der Torwart kann gewechselt werden (Keine 

Positionsfestlegung!) 
e. Spiele ausschließlich in Turnierform (drei Mannschaften, Jeder gegen Jeden) 
f. Spielzeit 2 x 10 Minuten pro Spiel 
g. Team-Time-out für jede Mannschaft pro Halbzeit zur Klärung der Zuordnung für die Manndeckung 
h. Zwischen zwei Spielen ist mindestens eine Pause von 20 Minuten einzuhalten, um den Mannschaften, 

die zwei Spiele in Folge haben, ausreichende Erholung zu gewähren. 
 
 
In den Pausen zwischen den Spielen sollten/können weitere Wettkampfformen oder Bewegungsangebote 
angeboten werden, es ist jedoch die Belastung für die Spielerinnen und Spieler zu beachten (insbesondere bei 
kleinen Mannschaftskadern): z.B. 

a. Tauziehen 
b. Koordinations- / Geschicklichkeitswettkämpfe 
c. Zielwurfspiele 
d. Geschicklichkeitsparcours 

 
Um einen besseren Überblick über diese Spielrunde zu erhalten, haben wir einen Turnierberichtsbogen 
entworfen, der von allen beteiligten Mannschaften auszufüllen ist. Dieser Turnierbericht setzt sich aus dem 
Berichtsbogen und der Spielerliste zusammen. Er wird als Anlage zu dem Sonderrundbrief und auf der 
Homepage des Handballkreises veröffentlicht. Für jede teilnehmende Mannschaft ist die Spielerliste einmal 
auszufüllen. Daneben gibt es die Möglichkeit, besondere Bemerkungen zu machen. Dieses ist nicht 
verpflichtend, soll der Staffelleitung aber helfen, um bei auftretenden Problemen kurzfristiger reagieren zu 
können. Die Spielerliste ist vom jeweiligen MV zu unterschreiben. Nach Abschluss des Turniers ist der 
Turnierbericht von allen teilnehmenden Mannschaften zu unterschreiben. Der Ausrichter übersendet den 
Turnierbericht und alle Spielerlisten an die spielleitende Stelle. Die Angabe der Ergebnisse auf dem 
Turnierbericht erfolgt nur zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit und wird NICHT veröffentlicht. 
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IX  Jugendqualifikation für die Serie 2012 / 2013 
 
In folgenden Fällen entscheidet der Kreisvorstand nach Anhörung des Jugendausschusses, ob ein Verein für 
diese Altersklasse an der Qualifikationsrunde zu einer Jugend-Bezirksliga/Jugend-Oberliga/Jugend-
Regionalliga/Jugend-Bundesliga für die folgende Saison teilnehmen oder sich automatisch qualifizieren kann: 

• Zurückziehen einer Mannschaft aus einer Jugend-Bezirksliga/Jugend-Oberliga/Jugend-
Regionalliga/Jugend-Bundesliga im laufenden Spieljahr. 

• Ausscheiden einer Mannschaft aus einer Jugend-Bezirksliga/Jugend-Oberliga/Jugend-
Regionalliga/Jugend-Bundesliga im laufenden Spieljahr 

Diese Entscheidung wird im Falle einer Spielgemeinschaft gem. § 4 SpO für jeden der beteiligten Vereine 
getroffen. Als Grundlage für die oben aufgeführte Entscheidung haben die Vereine oder Spielgemeinschaften 
eine bestätigte Spielerliste vorzulegen, aus der hervorgeht, dass der Kader für die neue Saison ausreichend 
bestückt ist. 
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X Mindeststrafenkatalog für die Staffelleiter 
 
 
 
1) Vergehen von Spielern und Mannschaftsoffiziellen innerhalb 

der Wettkampfstätte 
Siehe RO §17 
 

2) Einsatz von fest gespielten Spielern Spielverlust und je  25,- €  Ordnungsstrafe 
gem. RO §19 

3) Einsatz von gesperrten Spielern Spielverlust und je  25,- bis 75,- €  
Ordnungsstrafe gem. RO §19 sowie 
Verdoppelung der Sperre, längstens um 2 
Monate gem. RO §19 

4) Unentschuldigtes Nichtantreten in allen Staffeln (auch Mini 
und E2002)    

25,- bis 75,- €  Ordnungsstrafe gem. RO §19, 
§25 

5) Nichtantreten oder Spielverzicht im Erwachsenenbereich 
einschließlich m/w A/B-Jugend   

Spielverlust  und   25,- bis 75,- €  
Ordnungsstrafe gem. RO §19, §25   

6) Eigenmächtige Spielverlegung   für beide Mannschaften Spielverlust und 25,- 
bis 75,- € Ordnungsstrafe gem. RO §19   

7) Schuldhaftes verspätetes Antreten  
 

5,- €  Ordnungsstrafe gem. RO §19, §25; bei 
Spielverlustwertung gilt Nr.  4) 

8) Vernachlässigung des Ordnungsdienstes  25,- bis 100,- € Ordnungsstrafe gem. RO §25 
9) Verschulden eines Spielabbruchs Spielverlust und 25,- bis 100,- € 

Ordnungsstrafe gem. RO §19, §25 bzw. 
Weiterleitung zur Entscheidung durch KSA 

10) Fehlen eines ordnungsgemäßen Spielberichtsbogens      
 

5,- €  Ordnungsstrafe WHV Zus. Best.; gem. 
RO §25 

11) Verspätetes Zusenden eines  Spielberichts  (Frist 3 Tage, d.h. 
i.d.R. bis Mittwoch nach dem Spiel)  

5,- €  Ordnungsstrafe gem. RO §25,9 

12) Fehlen von Spielausweisen im Senioren-Bereich einschl. 
m/w  A-, B-, C- Jugend    

je 2,50 € Ordnungsstrafe          gem. RO §25  

13) Fehlen von Zeitnehmern oder Sekretären ab   Männer 1. 
Kreisklasse,   Frauen  1. Kreisliga,   m/w A-Jugend  

5,- €  Ordnungsstrafe  gem. RO §25 

14) Ausscheiden einer Mannschaft nach Rechtskraft der 
Ausschreibung im Seniorenbereich  einschl. m/w A- und B-
Jugend 

50,- €  Ordnungsstrafe  gem.  RO  §25 und  
25,- €  Verwaltungskosten    

15) Ausscheiden einer Mannschaft im  Kreispokal nach der 
ersten Auslosung im Seniorenbereich  einschl. m/w A- und 
B-Jugend 

 50,- €  Ordnungsstrafe  gem.  RO  §25  und  
25,- €  Verwaltungskosten    

16) Fehlen von Rückennummern im Erwachsenenbereich  2,50 €  Ordnungsstrafe gem. RO §25   
17) Schuldhaftes Ausbleiben des Schiedsrichters bei Spielen und 

Lehrgängen 
25,- € Ordnungsstrafe gem. RO §25,16 

18) Fehlender Pflichtlehrstundenbesuch des Schiedsrichters    
(4 Pflichtteilnahmen pro Spielsaison) 

15,-€ Ordnungsstrafe pro fehlende 
Pflichtlehrstunde                 

19) Benutzung von Harz oder Spray 
 

je Vergehen 150,-  gem. RO §25,   
Zusatzbestimmungen WHV 

20) Nichtanfordern oder Nichteinladen des Schiedsrichters  Spielverlust und 50,- € Ordnungsstrafe gem. 
RO § 19    

21) Spielen ohne Spielberechtigung  gem.  §10 SpO  Für den Spieler einen Monat Sperre gem. RO 
§20 und für den Verein Spielverlust  gem. 
SpO §50 sowie 25,- € Ordnungsstrafe 
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22) Spielen eines Seniorenspielers mit nicht ersetztem 
Jugendspielausweis 

Ordnungswidrigkeit RO §25,12c               und 
WHV-Zusatzbestimmungen zu §10-17 SpO   
Fristüberschreitung… 
… bis 3 Monate(bis 30.September)  20,-€ 
… länger als 3 Monate (nach dem 
30.September)  50,- €. 

23) Fehlende Ergebniseingabe im SIS bis Sonntag  24:00 Uhr     je Spiel 5,- € gem. RO §25,10 
24) Verspätete Abgabe des Schiedsrichtermeldebogens je 50,- € 
25) Um-, An- und Abmeldungen von Schiedsrichtern nach Ende 

der Meldefrist 
je  10,- bis 50,- € 

26) Nicht rechtzeitiges Melden von Spielterminen in der 
Meisterschaft und im Kreispokal   

je 10,- € 

27) Unentschuldigtes Fehlen oder Nichtteilnahme an den 
stattfindenden Pflichtbörsen 

je 50 € 

28) Fehlende Begleitung einer Jugendmannschaft durch einen 
Betreuer.    

5 € gem. RO §25,  Zusatzbestimmungen 
WHV 

 
Alle Einzelstrafen ab 50,- € werden im Rundbrief mit Rechtsmittelbelehrung veröffentlicht. Die Abrechnung 
erfolgt über die Vereinsjahresabrechnung.  Für alle hier nicht aufgeführten Maßnahmen gelten die Ordnungen 
des DHB/WHV. 
 
 
 

XI  Rechtsmittelbelehrung:    
 
Gegen diese Ausschreibung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. Dieser ist schriftlich innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieser Ausschreibung im Handballrundbrief in fünffacher 
Ausfertigung bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia Grieser, Häverstädter Weg 14, 32429 
Minden einzulegen. Auf die besonderen Form- und Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der Rechtsordnung des 
DHB wird hingewiesen. 
 
 
 
Für die TK: 
 
      Budde            Riechmann     Tiemann                   Steinhauer 
TK-Vorsitzender Seniorenspielwart Jugendausschussvorsitzender      Schiedsrichterwart 
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Anlage 1 
Staffel- Staffel- Spiel- Anzahl Ansetzer

Nr. Bezeichnung Schlüssel Schiedsr. Schiedsr. Staffelleiter
Herren   Bundesliga 2 DHB
Damen  Bundesliga 2 DHB

0011 Herren Oberliga 16 2 HV Alberternst
0015 Damen Oberliga 14 2 HV Beimesche
0021 Herren Verbandsliga 14 2 HV Alberternst
0025 Damen Verbandsliga 12 2 HV Beimesche
0031 Herren Landesiga 14 2 Bezirk Krietemeyer
0035 Damen Landesliga 12 2 Bezirk Klöpper
0041 Herren Bezirksliga 14 2 Bezirk Krietemeyer
0051 Damen Bezirksliga 12 2 Bezirk/Steinhauer Klöpper
0510 A-Jungen Bundesliga 12 2 WHV Korte
0520 A-Mädel Regionalliga 10 2 WHV
0061 A-Jungen Oberliga 12 2 HV Korte
0063 A-Mädel Oberliga 10 2 Bezirk Düsterloh
0067 B-Jungen Oberliga 10 2 HV Korte
0071 A-Jungen Bezirksliga 12 2 Bezirk Tiemann
0081 B-Jungen Bezirksliga 10 2 Bezirk Tiemann

0085, 0086 B-Mädel Bezirksliga 6 1 Bezirk/Reinstädtler Düsterloh
0091, 0092 C-Jungen Bezirksliga 6 1 Bezirk/Steinhauer Düsterloh
0095, 0096 C-Mädel Bezirksliga 6 1 Bezirk/Reinstädtler Tiemann

0120 Herren 1.Kreisliga 14 2 Steinhauer Riechmann
0121 Herren 2.Kreisliga 14 2 Steinhauer Riechmann
0122 Herren 1.Kreisklasse 14 2 Reinstädtler Riechmann
0123 Herren 2.Kreisklasse A 12 1 Reinstädtler Riechmann
0124 Herren 2.Kreisklasse  B 12 1 Reinstädtler Riechmann

 Herren Pokal Steinhauer Riechmann
0130 Damen 1.Kreisliga 12 1 Reinstädtler Budde
0131 Damen 2.Kreisliga 12 1 Burmester Budde

 Damen Pokal Reinstädtler Budde
0135 A-Jungen 10 2 Reinstädtler Tiemann
0140 B-Jungen Vorrunde 16 1 Reinstädtler Noormann

0145-0148 C-Jungen Vorrunden  A-D Burmester Noormann
0150-0153 D-Jungen Vorrunden  A-D Römbke
0155-0158 E-Jungen Vorrunden  A-D Huck

C-Jungen Meisterrunde 10 1 Burmester Noormann
C-Jungen Platzierungsrunden Noormann

D-Jungen Meisterrunde 10 1 Burmester Römbke
D-Jungen Platzierungsrunden Römbke

E-Jungen Meisterrunde 10 Römbke
E-Jungen Platzierungsrunden Römbke

 Jungen Pokal Reinstädtler Tiemann
0170 A-Mädel 12 1 Burmester Tiemann
0173 B-Mädel Vorrunde Staffel A 10 1 Burmester Noormann
0174 B-Mädel Vorrunde Staffel B 10 1 Burmester Noormann

0176-0178 C-Mädel Vorrunden  A-C Burmester Noormann
0181-0185 D-Mädel Vorrunden A-E  Römbke
0186-0188 E-Mädel Vorrunden A-C   Huck

C-Mädel Meisterrunde 10 1 Burmester Noormann
C-Mädel Platzierungsrunden Noormann

D-Mädel Meisterrunde 10 1 Burmester Römbke
D-Mädel Platzierungsrunden Römbke

E-Mädel Meisterrunde 10 Römbke
E-Mädel Platzierungsrunden Römbke

 Mädel Pokal Burmester Römbke
0115 E2002 Römbke
0110 Mini - Spielfeste Huck  
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Anlage 2 
 

KzName Hallen-Nr. Name Hallenkoordinierender Verein Plzort StrasseNr

KB 1310101112 Kreissporthalle TVE Röcke-Klus 31675 Bückeburg Lulu-v.-Strauß-Str. 30

F 1310101124 Dr.-Faust-Sporthalle TVE Röcke-Klus 31675 Bückeburg Unterwallweg 5a

Pet 1310101125 Grundschule Petzen TVE Röcke-Klus 31675 Bückeburg Am Sportfeld

GsB 1310101146 Grundschule Bückeburg TVE Röcke-Klus 31675 Bückeburg Petzer Str. 43

KL 1310101113 Kreissporthalle Lübbecke N.B. 32312 Lübbecke Rote Mühle 1

SL 1310101117 Stadtsporthalle Lübbecke TuS Gehlenbeck 32312 Lübbecke Bohlenstr. 27

N 1310101118 Sporthalle Nettelstedt TuS Nettelstedt 32312 Lübbecke Husener Straße 16

WiL 1310101140 Sporthalle Wittekind Gymnasium TuS Gehlenbeck 32312 Lübbecke Ziegeleiweg 14

E 1310101105 Stadtsporthalle Espelkamp HSG Espelkamp-Fabbenstedt 32339 Espelkamp Isenstedter Straße 77

ES 1310101127 Gymnasium Söderblom HSG Espelkamp-Fabbenstedt 32339 Espelkamp Kantstraße 33

EE 1310101136 Espelkamp Erlengrund HSG Espelkamp-Fabbenstedt 32339 Espelkamp Gabelhorst 38

EW 1310101139 Sporthalle Waldschule HSG Espelkamp-Fabbenstedt 32339 Espelkamp Koloniestr. 63

Rah 1310101123 Schulzentrum Rahden 1 TuS SW Wehe 32369 Rahden Am Brullfeld 4

Rah2 1310101138 Schulzentrum Rahden 2 TuS SW Wehe 32369 Rahden Am Brullfeld 10

Da 1310101103 Hauptschule Dankersen TSV GWD Minden 32423 Minden Olafstraße

Poe 1310101147 Pöttcherhalle N.B. 32423 Minden Pöttcherstraße

MinNo 1310101132 Minden-Nord-Stemmer HSG Stemmer/Friedewalde 32425 Minden zum Schulkamp 6

BG 1310101102 Bessel-Gymnasium TSV Hahlen 32427 Minden Hahler Straße 134

D 1310101104 Otto-Michelsohn-Sportzentrum (Doppelturnhalle) TuSpo Meissen 32427 Minden Parkstraße 18

HF 1310101107 Sporthalle Hahler Feld TSV Hahlen 32427 Minden Zähringer Allee 5

KM 1310101114 Kreissporthalle (Kampa-Halle) N.B. 32427 Minden Hahler Str.112

KM2 1310101133 Kreissporthalle II N.B. 32427 Minden Hahler Straße 112

Dt 1310101148 Otto-Michelsohn-Sportzentrum (Dreifachsporthalle) TuSpo Meissen 32427 Minden Parkstraße 18

MiS 1310101108 Sporthalle Minden Süd SV Bölhorst/Häverstädt 32429 Minden Schülerweg 11

PoW 1310101109 Sporthalle Porta Süd TuS 09 Möllbergen 32457 Porta Westfalica Hoher Brink 14

Le 1310101116 Schulzentrum Lerbeck TuS Lerbeck 32457 Porta Westfalica Bruchstraße 9

V 1310101122 Karl-Krüger-Halle HSG Porta Westfalica 32457 Porta Westfalica Sprengelweg 147

Möl 1310101129 Grundschule Möllbergen TuS 09 Möllbergen 32457 Porta Westfalica Schierholzstr. 2

HoPo 1310101130 Hauptschule Holzhausen Porta TuS 09 Möllbergen 32457 Porta Westfalica Bruchmühlenweg 10

L 1310101115 Schulzentrum Lahde TuS Lahde/Quetzen 32469 Petershagen Ackerweg

P 1310101119 Gymnasium Petershagen SC Petershagen 32469 Petershagen Bremer Straße

P2 1310101120 Hauptschule Petershagen SC Petershagen 32469 Petershagen Koppelweg 12

Hi 1310101110 Gesamtschule Hille TV Sachsenroß Hille 32479 Hille Von-Oeynhausen-Str. 30

H 1310101111 Sporthalle Holzhausen VfB Holzhausen 32479 Hille An der Bürgerhalle 4

U 1310101121 Sporthalle Unterlübbe HSG EURo 32479 Hille Schulstraße 20

Hi2 1310101137 Hille 2 TV Sachsenroß Hille 32479 Hille Schlandorfstr. 26a

HiN 1310101149 Hille-Nord-Grundschule Nordhemmern LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 32479 Hille - Nordhemmern Friedensweg 47 

HiO 1310101150 Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe TuS Eintr. Oberlübbe 32479 Hille - Oberlübbe Korfskamp 26

Oey 1310101101 Schulzentrum Süd HCE Bad Oeynhausen 32549 Bad Oeynhausen Grüner Weg 28

Eid 1310101106 Schulzentrum Nord Eidinghausen HCE Bad Oeynhausen 32549 Bad Oeynhausen Im Leingarten 29

KOey 1310101135 Berufssschule Kreissporthalle HCE Bad Oeynhausen 32549 Bad Oeynhausen Grüner Weg/Blücherstraße

Eid2 1310101144 Eidinghausen 2 HCE Bad Oeynhausen 32549 Bad Oeynhausen Im Leingarten 29

Eid3 1310101145 GS Oeynhausen-Nord HCE Bad Oeynhausen 32549 Bad Oeynhausen In der Wiehwisch 12

VL 1310101141 Schulzentrum Vlotho 1 HSG Vlotho-Uffeln 32602 Vlotho Jägerortstraße 30

VL 2 1310101142 Grundschule Vlotho 2 HSG Vlotho-Uffeln 32602 Vlotho Herforder Straße 8

VL 3 1310101143 Gymnasium Vlotho 3 HSG Vlotho-Uffeln 32602 Vlotho Prof. Domagkstr. 2

Schna 1310101128 Grundschule Schnathorst HSG Hüllhorst 32609 Hüllhorst Tengerner Straße 6

Hüll 1310101134 Gesamtschule Hüllhorst HSG Hüllhorst 32609 Hüllhorst Osterstraße 7  


